
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB 

Markt Langquaid 

für die 5. Änderung des Bebauungsplans „Marktkern 1“ (Deckblatt 5)  

 

Der Marktrat hat in der Sitzung vom 27.10.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 5. Änderung des 

Bebauungsplans „Marktkern 1“ mit Deckblatt 5 beschlossen. 

 

Geltungsbereich (Lageplan) 

 
 

 

Bezeichnung des Geltungsbereichs: Flurnummer 

34/2, 34/6, 34/11, 34/12, 37, 141/2 (jeweils Teilfläche) und 

22, 22/2, 22/1, 23, 24, 25, 26, 26/2, 26/4, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 95, 96, 98, 100, 

106, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8, 109, 100, 101, 102, 102/1, 103, 

104, 105, 105/1, 110, 111, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 

111/11, 112/6, 112/7, 112/8, 112/12, 113 Gemarkung Langquaid 

Der Lageplan des Bauamts vom 27.10.2020 mit Kennzeichnung der Abgrenzung des räumlichen 

Geltungsbereichs der 5. Änderung des Bebauungsplans ist Bestandteil des Beschlusses (siehe 

beigefügter Lageplan). 

Der räumliche Geltungsbereich des zu ändernden Bebauungsplans kann im Rathaus, Zimmer 3.16, 

Anschrift: Marktplatz 24, 84085 Langquaid während der üblichen Geschäftszeiten bzw. auf der 

Internetseite des Markts unter  

www.langquaid.de/wirtschaft-und-bauen/bauen-und-wohnen/baugebiete/ 

eingesehen werden. 

 

Verfahrensart 

Der 5. Änderung des Bebauungsplans erfolgt im Verfahren für einen Bebauungsplan der 

Innenentwicklung (beschleunigt) nach § 13a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BauGB. Daher bedarf es keiner 

Änderung des Flächennutzungsplans und Landschaftsplanes (§13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 

o. Maßstab 

http://www.langquaid.de/wirtschaft-und-bauen/bauen-und-wohnen/baugebiete/


Die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplans erfolgt ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

(§13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB).  

 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Der Ortskern von Langquaid ist im rechtskräftigen Bebauungsplan „Marktkern 1“ als „Besonderes 

Wohngebiet“ festgesetzt. Gemäß §4a Abs. 1 S. 2 BauNVO dienen besondere Wohngebiete 

vorwiegend dem Wohnen sowie auch der Unterbringung von Gewerbebetrieben, soweit diese 

Betriebe und Anlagen nach der besonderen Eigenart des Gebiets mit der Wohnnutzung vereinbar 

sind. Diese Festsetzung ist jedoch nicht geeignet, die städtebauliche Zielsetzung des Marktes 

sicherzustellen. 

Derzeit stellt sich der Marktplatz als pulsierendes Zentrum mit einer großen Vielfalt an 

Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangeboten dar. Diese positive Entwicklung wird nun im 

Bebauungsplan „Marktkern 1“ entsprechend fortgeschrieben, indem hier die Nutzungen innerhalb 

des Marktzentrums entsprechend den städtebaulichen Zielen definiert werden. 

Der Bereich des Marktplatzes wird künftig als „Urbanes Gebiet“ nach § 6a BauNVO (MU) festgesetzt, 

mit dem die vorhandene Vielfalt von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, öffentlichen 

Einrichtungen aber auch Wohnen beschrieben wird.  

Ein „Urbanes Gebiet“ entspricht dem Leitbild einer Stadt mit kurzen Wegen, Arbeitsplätzen vor Ort 

und einer guten sozialen Mischung. Daher ist es das Ziel des Marktes, durch die Festsetzung eines 

urbanen Gebietes und die konkrete Bestimmung, dass in den Erdgeschossen der Gebäude am 

Marktplatz nur Einzelhandel oder Gastronomie sowie Dienstleistungsangebote zulässig sind, die 

Qualität des Zentrums zu erhalten und auszubauen. § 6a Abs. 4 Nr. 1-4 BauNVO ermöglichen dem 

Markt, im Rahmen der Bebauungsplanänderung dieses städtebauliche Ziel festzuschreiben. 

Mit der Änderung des Bebauungsplans wird die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes des 

Marktes, welches im Rahmen des Bund Länder Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt 

definiert wurde, rechtlich gesichert. 

 

 

Optional Hinweise:  

Zur Sicherung und Verwirklichung der Bauleitplanung gilt entsprechend Beschluss des Marktrats vom 

27.10.2020 für diesen Bereich ab sofort die Veränderungssperre gemäß (§ 14 BauGB). 

Auf die Möglichkeit der Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 BauGB wird 

hingewiesen.  

 

 

Langquaid, 29.10.2020           ………………………………………………………... 

Herbert Blascheck, 1. Bürgermeister   (Siegel) 

Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an allen 

Amtstafeln 
angeheftet am:          29.10.2020 

abgenommen am:     …………………. 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt 

i.A. …………………………… 

 


